
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2007/12/7 B2257/07 ua
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.2007

Index

10 Verfassungsrecht

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (B-VG)

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Legitimation

Leitsatz

Zurückweisung der Beschwerde einer Gesellschaft gegen einen an denhandelsrechtlichen Geschäftsführer und

Vertreter nach außenadressierten Bescheid betreffend Verhängung von Verwaltungsstrafenwegen Übertretung des

KFG mangels Rechtsverletzungsmöglichkeit;Ablehnung der Behandlung der Beschwerde des Geschäftsführers

Entscheidungstexte

B 2257/07 ua
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Schlagworte
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